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Hunde – Neuanmeldung 
 

 

Name d. Besitzers:  ____________________________________________________ 
 
Anschrift:  ____________________________________________________ 
 
Tel. Nr.:   ____________________________________________________ 
 
O 1. Hund 
O 2. Hund 
O 3. Hund 
O 4. Hund 
O 5. Hund - Obergrenze zur Haltung von Hunden in einem Haushalt - lt. NÖ Hundehaltegesetz  
 
 
Rasse, Geschlecht, Alter, Farbe, Rufname: 
 
 

 
 

 
Besitz seit: _____________________ 
 
Chipnummer: __________________ 
 
EDV-Nr.: ______________________  Hundemarke Nr.: ________________________ 
 

Hundeabgabe:  1. Hund € 35,30  2. und jeder weitere Hund € 70,50 
   Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential € 160,20 

Hundemarke (Neuausgabe bzw. Ersatz) € 5,00 
   Nutzhund € 6,54 
 
 

Folgende Unterlagen sind laut NÖ Hundehaltegesetz und NÖ Hundehalte-
Sachkundeverordnung 2023 (in Kraft getreten am 01.06.2023) beizulegen: 
 
Für alle Hunde:  

• Allgemeine Sachkunde (1-stündige Information durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt und 2-stündige 
Information durch eine fachkundige Person) 

• Haftpflichtversicherung (€ 725.000,--) 
 

Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential (Listenhunde): 

• Name und Hauptwohnsitz jener Person, von der der Hund erworben wurde 

• Erweiterte Sachkunde (4-stündiger theoretischer Teil und 6-stündiger praktischer Teil)  

• Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung (€ 725.000,--) 

• Größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft samt ihrer Einfriedungen und des Gebäudes, in 
der der Hund gehalten wird (darunter ist die dem Hund zur Verfügung stehende Auslauffläche nach m² und 
Beschaffenheit der Liegenschaft samt Art und Höhe der Einfriedung und Beschreibung des Gebäudes, 
ebenfalls nach Größe und Beschaffenheit, in der der Hund gehalten wird, zu verstehen)  

 
 
 

3423 St. Andrä - Wördern, Altgasse 30  

Tel. 0 22 42/31 300 - 0, Fax 31 300 - 15 

http://www.staw .at ⚫ E- Mail: post@staw.at  

Amtsstunden:  

Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr  

Donnerstag 13 bis 1 8 Uhr 

Marktgemeinde  
St. Andrä - Wördern  



 

Einzugsermächtigung (entgeltfrei) für Gemeinde-Vorschreibung / Elektronische Übermittlung 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 
einzuziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung 
zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist.  
Ich habe das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei 
meiner Bank zu veranlassen. 
 

 
 

Kontoführendes Kreditinstitut:  .............................................................................................  
 
IBAN des Zahlungspflichtigen:  .............................................................................................  
 
E-Mail:  .............................................................................................  
(bitte in Blockbuchstaben) 

 

  Ich bin einverstanden, dass die Abgaben bzw. Entgelte laut obiger Einzugsermächtigung eingezogen werden. 
 

  Ich bin einverstanden, dass die Vorschreibung elektronisch übermittelt wird. 
 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 lit. a 
(Einwilligung) oder lit. b (notwendig zur Vertragserfüllung) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden dürfen. 

 

 

 

 
 

Datum: _____________________  Unterschrift: ____________________________________ 


	Hunde – Neuanmeldung
	St. Andrä-Wördern

